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Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
Holger Andree 
Rathaus 

65326 Aarbergen 

Windkraft in Aarbergen 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender Andree, 

bitte nehmen Sie folgende Anfrage auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung der 
Gemeindevertretung: 

1. Gibt es mittlerweile schon eine juristische oder wie auch immer geartete 
Beurteilung des vorliegenden avifaunistischen Gutachtens. 

2. Gibt es neuere Informationen, Stellungnahmen oder Erkenntnisse zur 
luftrechtlichen Stellungnahme zur ßauleitplanung der Gemeinde Hünfelden. 

3. Wie ist der aktuelle Stand in Sachen Windkraft und sind in naher Zukunft konkrete 
Schritte absehbar, um das Projekt voran zu treiben. 

Mit freundlichen Grüßen: 

'Dieter Kirschhoch 
(Fraktionsvorsitzender) 

v. 



Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 02.12.2013; 
Windkraft in Aarbergen 

Zu Frage 1 
Nein, es gibt zurzeit keine juristische oder anders geartete Beurteilung zu dem vorliegenden 
avifaunistischen Gutachten. (Hier wurde ein tierökologisches Gutachten vorgelegt was sich 
auf alle Tierarten bezieht und kein Gutachten was sich nur auf die Vogelarten bezieht). 

Zu Frage 2 
Das Regierungspräsidium Mittelhessen, zu dessen Regierungsbezirk die Gemeinde 
Hünfelden zählt, akzeptiert das Gutachten der Firma Navicom auf 
Flächennutzungsplanebene. Das Gutachten selbst ist im Rahmen der Antragstellung auf 
Errichtung von Windkraftanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz auf die 
einzelnen Standorte zu konkretisieren. 

Zu Frage 3 
Die Regionalversammlung Südhessen hat am Freitag, 13.12.2013, den Entwurf des 
sachlichen Teilplans erneuerbarer Energie des Regionalplans Südhessen / regionalen 
Flächennutzungsplan 2010 (gilt für das Umland Frankfurt/Main) gebilligt und die Einleitung 
des ersten Beteiligungsverfahrens beschlossen (erste Offenlage). Die erste Offenlage soll 
vom 24. Februar bis 25. April 2014 durchgeführt werden. Mit diesem Teilplan ist die fachliche 
Grundlage für die Änderung des Flächennutzungsplans „Windkraft" sowie für die 
Antragstellung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz geschaffen. Mit der Genehmigung 
des Teilplans wird 2016 gerechnet. Bei der Offenlage des Plans werden die von der 
Gemeinde vorgesehenen Flächen zur Aufnahme vorgeschlagen. 

Aarbergen, 16.12.2013 
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